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einer Groflerin, muBte er 1870,71 auch zum Militardienst
einriicken und zur Grenzbesetzung von Einsiedeln tiber
Schwyz nach Kaiserstuhl marschieren., Er nannte es eine
grolle Strapaze, und doch sei alles im Vergleich zum letz-
ten und gar jetzigen Krieg nur ein Kinderspiel gewesen.
Ende des letzten Jahrhunderts starb ihm seine Gattin,
nachdem sie ihm zwei Buben und zwei Méddchen geschenkt
hatte und ldngere Zeit lahm und krank gewesen war. Er
selber verlor um die Jahrhundertwende beim Holzspalten
das linke Auge infolge Abspringens eines Splitters. Als
zweite Gattin erwihlte er sich wieder eine Groferin, die ihm
eine gute, besorgte Gattin war, aber bereits 1938 im Tode
vorausging als Mutter eines einzigen Sohnes.,,Das wiirde ich
nie mehr machen, eine GrofBerin heiraten’, meinte er oft
spater halb ernst, halb scherzhaft, ,die sterben einem ja
vorzeitig weg!" Als ob die Euthlermaitli mit seinem hohen
Alter hédtten Schritt halten konnen! Nun ist auch er heim-
gegangen, nachdem er sich die letzten Jahre geruhsam
und ernsthaft auf den Tod vorbereitet hatte. Der liebe
Gott hat es gut mit ihm gemeint: Bis in die letzten Tage
hat er ihm einen gesunden Korper und einen regsamen,
ebenfalls gesunden Geist gegeben. Auch das Sterben hat

er ihm leicht gemacht.
Nach einer Korrespondenz von C. M.
im ,,Einsiedler Anzeiger"

Hillie tiir die alte Bergbevolkerung

Die Stiftung , Fiir das Alter” nimmt sich seit langem be-
sonders der bediirftisgen Greise und Greisinnen in den abgele-
genen Alpen- und Juragegenden an. So hat das Direktions-
komitee im Jahre 1943 iiber Fr. 38 000 fiir die Ausrichtung zu-
satzlicher Bergzulagen an alte Manner und Frauen aufgewendet,
welche von den Kantonalkomitees der Stiftung nicht ausrei-
chende Fiirsorgebeitrage erhalten konnen und von ihnen deshalb
der Gesamtstiftung fiir eine Winterhilfe empfohlen werden.

Folgende Gesuche zeugen von der Not, welche manche alte
Leute in unseren Bergen zu tragen haben, und mahnen an unsere
Pilicht der Hilfe fiir die greise Bergbevolkerung.
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Appenzell A.-Rh.

Der 89jahrige L. A. ist vollig alleinstehend und arbeitsun-
fahig. Erspartes ist nicht vorhanden. So ist er auf Unterstiitzun-
gen und Dienstleistungen der Nachbarn angewiesen. Er besitzt
eine armselige Hiitte. Da mdéchte er bleiben und sich nicht ver-
sorgen lassen, Mit dem Geld geht er sehr haushalterisch um.

Das alte Miitterchen — die 88jahrige Wwe. H. A. — hat 12
Kinder grofl gezogen und kiimmert sich noch heute lebhaft um
seine 70 Enkel. Aber alle leben in sehr bescheidenen Verhalt-
nissen, so dall es von ihnen keine Hilfe erwarten kann.

Die 82jahrige K. T. war friiher eine sehr tiichtige Hebamme,
die vielen Hunderten geholfen hat, und lebt ohne Pension in sehr
bedrangten Verhéltnissen,

Der 81jahrige J.J., ein ehemaliger Sticker, hat in langer
Krankheit seine Ersparnisse aufgebraucht. In seinem beschei-
denen Stiibchen verlebt er seine alten Tage und ist froh, wenn
das Wetter ihm erlaubt, hinauszugehen an die Sonne.

Der 82jihrige Z.J. strengt sich noch an, mit Reiswellen-
machen etwas zu verdienen. Seine etwas jlingere Frau erwirbt
wenn auch nicht viel mit Nahen.

Der 77jahrige E, K, kann als Zimmermann natiirlich nur noch
ganz leichte Arbeiten verrichten, Immerhin strengt er sich an,
um sich selbst mit einer kranklichen und einer nicht normalen
Tochter durchzubringen.

Die 80- und 77jahrigen N.J. und L. sind ein bescheidenes,
geniigsames und recht gebrechliches Ehepaar in einem ebenso
ngebrechlichen” Hauschen., Der Mann leidet an schweren Brii-

chen und ist arbeitsunfahig. Die Frau verdient noch ganz wenig
mit Seidenspuhlen.

Bern.

Wwe, G. E., geb. 1858, alleinstehend, war 70 Jahre un-
unterbrochen Fabrikarbeiterin, weshalb ihr die
Fabrikleitung eine kleine, nicht vertragliche Monatsrente zu-
erkannte,

Wwer. G. C., geb. 1868 ist wegen hohen Alters und Gebrech-
lichkeit nicht mehr erwerbsfiahig und besitzt kein Vermégen., Ein
Sohn ist schon seit mehr als einem Jahr krank und in arztlicher
Behandlung. '

Wwe. S. K., geb. 1869, alleinstehend, kann sich mit dem Stif-
tungsbeitrag als Taglohnerin diirftig durchbringen.

Die ledige B. E., geb. 1856, altersschwach, alleinstehend, be-
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sitzt ein kleines, stark verschuldetes Heimwesen und hat die
grof3te Miihe, aus dem Ertrag den Lebensunterhalt zu bestreiten.

Wwer. F.H., geb. 1843, lebt bei zwei Tochtern, gebrechlich
und nicht mehr arbeitsfahig.

Wwe. B. M., geb. 1860, ohne Vermdgen und ohne Verdienst.
Kiirzlich ist der verheiratete Sohn, ihre Stiitze, gestorben. Sie
lebt mit dessen Witwe und zwei Kindern zusammen.

Wwer. Z. M., geb. 1857, Alt-Bergtiihrer, alleinstehend, kein
Vermogen, Vater von 14 Kindern. Ein Sohn hat den véterlichen
Hausanteil gekauft, den nun der Vater bewohnt. Im gleichen
Dorfe wohnende Angehorige besorgen das Notigste.

Graubiinden.

Wwer, A.J., geb. 1839, halb invalid, erwerbsunfihig, kein
Vermogen. Der Sohn, der als Knecht dient und kein Vermdgen
hat, hilft, so dal der Vater in verwandter Familie leben kann.

Wwe. A.U., geb. 1859, invalid wegen eines vor zwei Jahren
erlittenen Beinbruches, hat ein hypothekarisch stark belastetes
Hauschen, dazu kleine Landwirtschaft. Darum und um die Mut-
ter zu pilegen, mulite die Tochter ihre Stelle als Koéchin auf-
geben.

Wwe. H. A., geb. 1865, ist ganz gelahmt und seit einigen
Jahren bettlagerig. Sie lebt in der Familie einer unbemittelten
Tochter, die soweit méglich gut fiir sie sorgt. Auller einer klei-
nen NutznieBung besitzt sie kein Verméogen.

Wwe. A.B., geb. 1863, ist halb blind, vermag mit der in den
Nerven stark angegriffenen Tochter zusammen kaum den Haus-
halt zu fithren, Kein Vermdégen.

Obwalden,

A.F., geb. 1869, ist fast mittellos. Seine Frau ist vor kurzem
gestorben und er hat noch einen taubstummen Sohn zu erhalten.
Die Armenpflege hat er bis heute noch nicht in Anspruch ge-
nommen. Er arbeitet auf seinem Beruf als Wagner, soviel er in
seinem Alter noch kann.

Wwe. A.E., geb. 1855, ist zu ihrer verheirateten Tochter
gezogen, wo sie mit Beihilfe der Stiftung recht gehalten wird.
Eine weitere Zulage wére dem so anspruchslosen, aber froh-
lichen und zufriedenen Mutterli von Herzen zu gonnen.

Wwe. E.S., geb. 1857, wohnt in der kinderreichen Familie
ihres Sohnes und darf von dieser wohl personliche Riicksicht-
nahme auf ihr hohes Alter erwarten, aber Unterstiitzung in Natu-
ralien kann sie nicht mehr verlangen. Im Berg wohnend, kom-
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men ihr sicher weniger Almosen zu als oft weniger bediirftigen
Dérflern.

Wwer., X.H., geb. 1872, etwas verbittert, besorgt seinem
verheirateten Sohn, der tagsiiber auswairts arbeitet, den Haus-
halt, da die Frau des letztern lungenkrank in einem Sanatorium
weilt. So ist er ohne jeden Verdienst, nur muBl er keinen Wohn-
zins zahlen,

Ehepaar A.H., geb. 1871/72, recht geplagte Bergleute, miis-
sen in ithrem Alter noch sehr streng schalfen auf ihrem Berg-
giitlein, um den tdglichen Unterhalt herauszuschlagen. Nur eine
Tochter ist da, welche die Eltern in der Arbeit unterstiitzt.
Sparsame, wiirdige Leutchen.

St. Gallen.

Wwer, G. J., geb. 1853, haushaltet zusammen mit gebrech-
licher Tochter, hat weder Vermégen noch Bargeldeinkommen.
Altersschwacher Rheumatiker.

Wwer, S.J., geb., 1865, wohnt beim Sohn, arme Taglohner-
familie. Er ist arbeitsunfahig und pflegebediirftig.

Gebr. H.L. und M., geb. 1856/53, beide arbeitsunfahig und
altersschwach, wohnen zusammen mit zwei ledigen Schwestern
von kleiner Landwirtschaft, konnen aber nicht einmal mehr eine
Kuh halten.

Wwe. K. M., geb. 1851, altersschwach, ohne Verdienst, haust
zusammen mit Tochter und invalidem Sohn in bedrangter Lage.

Wwe. B. E., geb. 1864, abgearbeitet und altersschwach, lebt
ganz allein und zufrieden von ganz kleiner Rente.

Wwe. S. M., geb. 1855, kann trotz ihres Alters noch die
Hausgeschifte besorgen fiir sich und ledigen, geisteskranken
Sohn, muB} oft darben.

Ehepaar G.U. und E., geb. 1857/57, beide gebrechlich, kon-
nen mit Mithe und Not noch ihr kleines Heimwesen besorgen.
Sohn — kleiner Bergbauer — kommt etwa zu Hilfe. Ertrag
bescheiden, kein Barvermdgen.

Wwe, G. A., geb. 1861, sehr gebrechlich, weder Vermogen
noch Verdienst, wohnt bei sehr armem Sohn mit 10 Kindern.

Wwer, G. W., geb, 1872, arbeitet als Dachdecker und Schir+
delnmacher meist in den Alpen. In der {ibrigen Zeit ist er gegen
kleines Kostgeld bei armen Leuten untergebracht. Kréfte und
Verdienstgelegenheit nehmen ab.

Wwe, G.B. hat kleines Berggut verpachtet, verdient noch
ganz wenig mit Waschen und Putzen bei alten Kunden, kann
hie und da beim Enkel essen.
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Wwe. M. A., geb. 1873, wohnt allein in ihrem H&uschen, kein
Barvermoégen, geht als Schneiderin auf die Stér bei kleinem
Verdienst.

L
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Das Gesetz iiber die Altersbeihilfe im Kanton Ziirich ist in
der Volksabstimmung vom 2. Juli 1944 mit 88 973 gegen 16 956
Stimmen angenommen worden. Die politischen Gemeinden
haben auf den 1. Januar 1945 eine Altersbeihilfe im Rahmen
dieses Gesetzes einzurichten. Die Altersbeihilfe erhalten bediiri-
tise Personen im Alter von mehr als 65 Jahren, die in der Ge-
meinde ihren zivilrechtlichen Wohnsitz haben. Beriicksichtigt
werden kénnen Kantonsbiirger, welche in den letzten 25 Jahren
wiahrend mindestens zehn Jahren, Nichtkantonsbiirger wihrend
mindestens fiinfzehn Jahren, Auslinder wiahrend mindestens
zwanzig Jahren, wovon mindestens die beiden Jahre unmittel-
bar vor Ausrichtung der Altersbeihilfe, im Kanton gewohnt
haben. Die Altersbeihilfe fiir Einzelpersonen betrdgt mindestens
Fr. 360.— und héchstens Fr. 800.— im Jahr. Ehepaare erhalten
das Anderthalbfache der Altersbeihilfe fiir Einzelpersonen. Da-
bei werden die Leistungen durch Gemeindeverordnung festge-
setzt, welche sich an folgende Hochstansdtze zu halten hat: in
stadtischen Verhéiltnissen Fr. 800.— bzw. Fr. 1200.—, in halb-
stadtischen Fr. 720.— bzw. Fr. 1080.— und in ldndlichen Ver-
haltnissen Fr. 640.— bzw. Fr. 960.—. ,Die Gemeinden sind
ermachtigt, zu den Hochstansidtzen Zuschiisse zu ausschlieBlich
eigenen Lasten zu gewahren.” Als normale Bediirftigkeitsgrenze
wird in der zum Gesetz gehérenden Verordnung ein Einkommen
von Fr. 1800.— fiir Einzelpersonen und Fr. 2500.— fiir Ehepaare
in stadtischen Verhiltnissen, von Fr. 1600.— bzw. Fr. 2250.— in
halbstddtischen und von Fr. 1400.— bzw. Fr. 2000.— in l4and-
lichen Verhiltnissen sowie ein Vermégen von Fr. 4000.— fiw
Einzelpersonen und von Fr. 6000.— fiir Ehepaare zu Grunde
gelegt, ,,Die Gemeinden sind berechtigt, in ihren Gemeindever-
ordnungen die Hochstgrenzen um je héchstens einen Sechstel zu
iberschreiten, sofern dies nach ihren ortlichen Verhaltnissen
gerechtfertigt ist.” Wird mit der Altersbeihilfe diese Einkom-
mensgrenze iiberschritten, so wird die Hilfe um den Mehrbetrag
gekiirzt.



	Hilfe für die alte Bergbevölkerung

